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SuQu-FotoDesign:  Allgemeine Geschäftsbedingungen - Stand: 11.01.2010 

 
1. Der Auftraggeber erkennt durch die Auftragserteilung unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen an. 
 
2. Von uns angefertigte Bilder dürfen nicht in Zeitschriften, Zeitungen, Prospekten oder anderen Medien 

nur mit Nennung unseres Namens, gegen Belegexemplar und Honorar abgedruckt bzw. vervielfältigt 
werden, oder es wurden sonstige Vereinbarungen getroffen. 

 
3. Der Auftraggeber erwirbt an den Bildern nur die Nutzungsrechte für den privaten Gebrauch. Abweichende 

Nutzung sind mit SuQu- FotoDesign in schriftlicher Form zu fixieren sprich es bedarf der schriftlichen 
Zustimmung. Die Vervielfältigung und die Weitergabe an Dritte wird für private Zwecke 
eingeräumt.Ungeachtet des Umfangs der im Einzelfall eingeräumten Nutzungsrechte bleibt SuQu-
FotoDesign berechtigt, die Bilder im Rahmen der Eigenwerbung und publizistisch zu verwenden. 

 
4. Mit Erteilung des Auftrages erkennt der Kunde unsere Bildauffassung und Gestaltung ausdrücklich an. 

Macht er Änderungswünsche geltend, werden diese gesondert berechnet. 
 

5. Der Fotograf haftet für Lichtbeständigkeit und Dauerhaftigkeit der Lichtbilder nur im Rahmen der 
Garantieleistungen der Hersteller des Fotomaterials. 

 
6. Für die Datenspeicherung verwenden wir CD-R oder DVD, die innerhalb der Garantie des Herstellers als 

einwandfrei deklariert sind. Für Schäden, die durch das Übertragen von uns gelieferter Daten in einem 
Computer entstehen, leisten wir keinen Ersatz. 

 
7. Die Aufbewahrung der Negative oder Dateien ist nicht Teil des Vertrages. Wir bewahren Negative und 

Dateien ohne Gewähr auf. 
 

8. Beanstandungen, gleich welcher Art, müssen innerhalb von sieben Tagen nach Übergabe des Werks bei uns 
eingehen. Nach dieser Frist gelten Aufträge und Bilder als verbindlich angenommen. 

  
9. Alle auf unseren Übersichten, Preislisten, Auftrags- und Lieferscheinen angegebenen Bildmasse sind circa-

Angaben in cm und können abweichen. Diese Abweichung ist bedingt durch die Konfektionierung der 
verwendeten Fotopapiere und berechtigt nicht zur Reklamation. 

 
10. SuQu-FotoDesign wählt die Bilder aus, die sie dem Auftraggeber übergibt. Damit sind ihre Auswahlkriterien 

anzuerkennen. Der Auftraggeber erhält ausschließlich bearbeitete hochaufgelöste Dateien im JPG Fortmat. 
Die Abgabe der unbearbeiteten, digitalen Rohdaten (RAW) ist ausgeschlossen. 

 
11. Alle Aufnahmen sind geschützte Werke im Sinne des Urheberrechtsgesetzes. 
 
12. In Rechnung gestellte, aber nicht bezahlte Bilder bleiben unser Eigentum und unterliegen dem 

Urheberschutz im Bezug auf jegliche Verwendung. 
 
13. Dem Auftraggeber stehen bei Überschreitung eines von uns angegebenen Liefertermins keine 

Ersatzansprüche zu; es sei denn, der Lieferverzug ist von uns oder einer unserer Zulieferfirmen grob 
fahrlässig oder vorsätzlich verursacht worden. 

 
14. Eine Auftragserteilung gilt als verbindlich, wenn die Auftragserteilung des Auftraggebers in schriftlicher 

Form, z.B. per E-Mail vom Bildautor bestätigt wurde. 
 
15. Stornierungen werden nur in schriftlicher Form per Einschreibebrief anerkannt. Bei Stornierungen richtet 

sich der finanzielle Schadenersatz nach den im Werkvertrag vereinbarten handwerklichen Leistungen. Er 
beträgt vom 21.-11. Tag vor dem Termin 25%, 10.-3. Tag 50% und in den letzten beiden Tagen 75%, 
jeweils gerechnet vom Eingang der Stornierung. 
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16. Die Organisation und Vergabe von Buchungen und deren Ausführung erfolgt mit größter Sorgfalt. Sollte 
jedoch auf Grund von Umständen, SuQu nicht zu vertreten sein (z.B. plötzliche Krankheit, 
Verkehrsstörungen) kein Fotograf zu dem vereinbarten Fototermin erscheinen, kann keine Haftung für 
jegliche daraus resultierende Schäden übernommen werden. 

 
17. Übergebene Vorlagen oder Gegenstände werden von uns mit Sorgfalt behandelt. Sie müssen vom 

Auftraggeber gegen Beschädigung, Verlust, Diebstahl oder Feuer versichert werden. 
 
18. Sonderabsprachen, die von diesen Liefer- und Zahlungsbedingungen abweichen, werden nur anerkannt, 

wenn eine schriftliche Bestätigung vorliegt. 
 
19. Der Betriebssitz des Fotografen ist Erfüllungsort und Gerichtsstand. 
 
20. Mit Erscheinen dieser Liefer- und Zahlungsbedingungen verlieren alle bisher erschienenen Liefer- und 

Zahlungsbedingungen ihre Gültigkeit. 
 

E N D E  

 


